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85049 Ingolstadt 

Tel. 0841/305‐  
Fax 0841/305‐2159 

E‐Mail:  @ingolstadt.de 







Die Wohnqualität in unserem Haus wird deutlich reduziert (neben dem erhöhten Verkehrsaufkommen 
und der Verdichtung durch die vielen Hochhäuser).
 
Die folgende Information sollte bitte auch in Betracht gezogen werden: Momentan findet im Amt für 
Denkmalschutz (zusammen mit dem Landesamt) eine Klärung statt, ob unser Haus  

 nicht womöglich doch noch immer denkmalgeschützt ist und da nur ein Fehler im Register des 
Amtes vorliegt, denn bei Einzug der ersten Mieter vor über 20 Jahren war das Haus als Denkmal 
eingestuft, da das Gebäude von 1880 stammt und es ehemalige Offizierswohnungen waren.

Vielen Dank für eine erneute Überprüfung der Auswirkungen eines 7stöckigen Neubaus direkt vor das
kleine 3-stöckige seit Jahrhunderten dastehende Haus.

Mit freundlichen Grüßen



Ingolstadt, den 25.02.2023

Antrag: Verkehrskonzept IN Quartier Überprüfung

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wie Ihnen bekannt sein dürfte, ist die Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße / Römerstraße schon 
jetzt überlastet.  Der Stau kommt ja oft bereits auf der A9 zustande und fließt dann entweder 
über Goethe- oder Römerstraße in unsere Richtung.  

Dass die Überlastung durch das „Anpassen der Ampelphasen“ mit dem zusätzlich zu 
erwartenden Verkehr geregelt werden soll, erscheint mir als Anwohnerin, die die Überlastung
der Römerstraße täglich beobachten kann, viel zu optimistisch. 

Es scheint, als würde die Stadtplanung es so optimistisch bewerten, weil  sie das für uns als 
Anwohner für „zumutbar“ hält und es scheinbar nicht viele andere Zufahrten geben soll, 
damit das neue Quartier auch nicht durch zu viel Verkehr belastet wird. 

Ich kann mir jedoch nicht vorstellen, dass das für die Anwohner und alle Ingolstädter, die auf 
fließenden (!) Verkehr in Römer- und Friedrich-Ebert-Str. angewiesen sind, mit den 
zusätzlichen tausenden Bewohnern im neuen IN Quartier zumutbar ist.

Durch fehlende Zufahrten zum neuen IN Quartier sehe ich eine weitere  Überbelastung der 
Knotenpunkte Friedrich-Ebert-Str./Römerstraße und Friedrich-Ebert-Str./Uhlandstraße (bzw. 
Lessingstraße). Je weniger Zufahrten umso mehr werden die neuralgischen Knotenpunkte 
genutzt werden müssen. 

Wenn die Zufahrt durch Baustellen, Unfälle o.ä. Blockiert ist, wo wird dann der Verkehr lang
fließen ? Welche Ausweichstrecken werden sich die Bewohner oder auch die Nutzer der 
Gewerbe dann durch die bestehenden Wohngebiete suchen?

Ich bitte um erneute Überprüfung dieses Verkehrskonzepts.
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Von:
Gesendet: Dienstag, 28. Februar 2023 17:53
An: verbindliche Bauleitplanung
Betreff: Re: IN Quartier, Bebauungspläne, , 
Anlagen: Antrag - IN Quartier -  - Überlagerung Abstandsflächen.pdf

ACHTUNG: Diese E‐Mail kommt von extern. Seien Sie beim Klicken auf Links und beim Öffnen von Dateianhängen 
besonders vorsichtig! 

Guten Abend,  
anbei sende ich Ihnen fristgerecht einen weiteren Antrag auf Überprüfung der Bebauungspläne für das IN Quartier.  
Über eine Eingangsbestätigung würde ich mich freuen.  
Mit freundlichen Grüßen 
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Von:
Gesendet: Dienstag, 28. Februar 2023 20:34
An: verbindliche Bauleitplanung
Betreff: Stellungnahme Bebauungsplan 115 F INquartier

ACHTUNG: Diese E‐Mail kommt von extern. Seien Sie beim Klicken auf Links und beim Öffnen von Dateianhängen 
besonders vorsichtig! 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit bitten wir folgenden Sachverhalt zu prüfen und entsprechend zu bewerten: 
 
Von der Neugestaltung erwartete ich eine Aufwertung des gesamten Viertels und auch einen Mehrwert für 
die bisher im Nordosten ansässige Bevölkerung. Auch wenn im Bebauungsplan die Abstandsflächen 
eingehalten werden obliegt es doch der Stadtplanung und letztendlich dem Stadtrat, gestalterische und vor 
allem stadtplanerische Akzente zu setzen. 
 
Der Anschluss des neuen Quartiers an den Altbestand - speziell an die  - empfinden 
wir als völlig überdimensioniert.  

Unsere Wohneinheit EG + DG trifft auf eine 4- bis sogar 6- stöckige Bebauung. Üblich wäre hier eine leicht 
ansteigende Bebauung, um den Grundsatz des § 34 BauGB zu beachten. 
Wir würden uns wünschen, dass die Baukörper, die an unser Grundstück angrenzen, von einer 2-stöckigen 
auf eine 4-stöckige Bebauung ansteigen. Der  Bebauungsplan ermöglicht jedoch eine 4- bzw. 3-stöckige 
Bebauung, welche bis zu 6 Stockwerke ansteigen wird.  

Von Seiten der Gerch Group wurde uns mitgeteilt, dass hier mit einer ansteigenden Reihenhausbebauung geplant 
wird. Leider stimmt diese Äußerung nicht mit der im Plan ausgewiesenen Geschosszahl (lt. Plan IV‐VI) überein. 
Warum lässt der Bebauungsplan eine höhere Bebauung zu? Hier stimmen mündliche Äußerungen und 
Bebauungsplan nicht überein! Vielleicht könnte hier eine nochmalige Abstimmung mit   von der 
Geruch Group erfolgen. 

Auch wäre der Erhalt einer optischen Abgrenzung als Sichtschutz (Anzengruber- und Stormstraße), vor 
allem im Bereich zwischen Anzengruberstraße ( ) und Stormstraße) wünschenswert. Hier grenzt der 
Neubau ohne schützende Park- bzw. Grünfläche direkt an den Altbestand. Warum ist es in diesem Bereich 
nicht möglich, einen Übergang vom Altbestand zum Quartier mit einer kleinen Grünanlage zu gestalten? 

Anbei dürfen wir Ihnen eine Aufnahme von dem Modell zukommen lassen, um Proportion und Nähe der Anlage zu 
verdeutlichen. Die   grenzt direkt südlich an den ersten T‐Block an. 
 
Um eine entsprechende Prüfung würde die WEG   bitten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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Von:
Gesendet: Dienstag, 21. Februar 2023 18:20
An: verbindliche Bauleitplanung
Betreff: INquartier

ACHTUNG: Diese E‐Mail kommt von extern. Seien Sie beim Klicken auf Links und beim Öffnen von Dateianhängen 
besonders vorsichtig! 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
zu dem Bebauungsplan der ausliegt habe ich noch ein paar Fragen.  
Wie stellen Sie sicher, dass unser Gartenbrunnen durch das grosse Bauprojekt nicht "trockengelegt" wird? 
Und was passiert wenn doch! 
Wie stellt man sicher,  dass Kurzzeitparker, Besucher des Kindergartens und des Altenheimes die das INquartier von 
der Ostseite anfahren unsere Wohnstraßen nicht zuparken?  
Hat das BauGB Par. 34 auf einzelne Grundstücke hier keine Anwendung gefunden? 
 
Hochachtungsvoll  
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&#8226;Unterer Grasweg 71 
&#8226;Unterer Grasweg 76 
&#8226;Hofmillerstraße 5 
&#8226;Hofmillerstraße 10 
&#8226;Goethestraße 15 
&#8226;Goethestraße 21 
&#8226;Goethestraße 23 und das  
&#8226;Urban.IN, Kreuzung Theodor-Heuss-Straße/Schillerstraße mit allein 248 Einheiten 
 
Meist sind nur noch klitzekleine Grünstreifen zu finden, an manchen Anlagen gar keine mehr. 
 
Das, und die geplante Errichtung des INquartiers, eines &#8222;neuen Stadtviertels&#8220; an sich, in 
einer bisher in Ingolstadt nie dagewesenen Dimension von 1.780 Wohnungen für ca. 3.500 Personen, 
führt(e) zu einer weiteren, immensen VERDICHTUNG und FLÄCHENVERSIEGELUNG.  
 
Ein paar Gebäude weniger und etwas niedriger und dafür ein paar mehr Grünflächen wären 
wünschenswert.  
 
In den letzten Jahren sind in unserer Nachbarschaft bei Starkregen immer wieder Tiefgaragen und Keller 
vollgelaufen. Selbst die Feuerwehr musste zum Auspumpen anrücken, da das Wasser 10 &#8211; 15 cm 
hoch auf der Straße und auf den Grundstücken stand. Der Kanal  konnte das Wasser nicht mehr 
aufnehmen und es drang in die Gebäude ein. 
 
Ein großes Problem, das die Errichtung des INquartiers mit sich bringt, sehe ich im Straßenverkehr. 
Normalerweise, wenn ein neues Stadtviertel entsteht, werden erst einmal neue Straßenführungen und 
Anbindungen erschlossen. Im Falle des INquartier soll/kann der Verkehr nur auf die bereits bestehenden 
Straßen Friedrich-Ebert-Straße und Römerstraße geleitet werden. Das ist ein Wahnsinn! 
 
Unseres Erachtens ist hier ein Verkehrskollaps, täglicher Stau, verstärkte Luftverschmutzung sowie 
Lärmbelästigung in extremem Maße für uns Anwohner vorprogrammiert.  
Im Gegensatz zum INquartier selbst, das sehr verkehrsberuhigt gestaltet werden soll, wird es bei uns in 
unmittelbarer Nachbarschaft, zu noch mehr Schleichweg-Verkehrsaufkommen und noch angespannteren 
Parksituationen kommen. 
 
Wie viel mehr Menschen und Verkehr ist uns hier, im jetzt bereits einwohnerstärkstem Stadtbezirk 
Ingolstadts, eigentlich zumutbar?  
 
Wir fordern zumindest noch weitere Zu-/Abfahrten zum/vom INquartier in Richtung Süden und Osten, 
damit sich nicht der gesamte Verkehr in unsere Richtung konzentriert. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Wenn ich es in den nächsten 2 Tagen schaffe, werde ich den Brief auch noch in den Briefkasten des 
Stadtplanungsamtes einwerfen. Habe es nur vorsichtshalber (vorab) als Nachricht gesandt, damit die Frist 
eingehalten wird. 
 
Datenschutz : Ich habe die Datenschutzhinweise und die Informationspflichten nach Artikel 13 DSGVO 
gelesen. 
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Von:
Gesendet: Sonntag, 26. Februar 2023 18:12
An: verbindliche Bauleitplanung
Betreff: N 115 F  In Quartier  Einwände zur Bauleitplanung

ACHTUNG: Diese E‐Mail kommt von extern. Seien Sie beim Klicken auf Links und beim Öffnen von Dateianhängen 
besonders vorsichtig! 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
nachstehend meine Bedenken und Einwände zum geplanten Projekt. 
 

a) Die geplanten Gebäudehöhen sind zu hoch und überragen im Umkreis von mehreren hundert Metern 
sämtliche Bestandsgebäude  

b) Darüber hinaus ist die angestrebte Bebauung insgesamt zu dicht und intensiv 
c) Dadurch ist  eine noch weiter zunehmende Verkehrsbelastung der unmittelbaren Umgebung und damit der 

Anwohner zu erwarten 
d) Bedingt durch das aktuelle Erschließungskonzept wird insbesondere die Friedrich Ebert Straße den 

Löwenanteil des Verkehrs aufnehmen müssen 
e) Für die Schaffung der  „Verkehrsoase“ IN Quartier, sind im aktuellen Planungsstand,  die Leidtragenden 

ausschließlich im Umfeld dazu zu finden 
f) Deshalb muss die Stadt dafür sorgen tragen dass die Verkehrsbelastung entsprechend gleich verteilt wird. 
g) In diesem Zuge ist die Durchquerung des IN Quartiers möglich zu  machen 
h) Gleichfalls eine Erschließung von Osten und Süden. Dies kann ggf. auch mit Einbahnregelungen erfolgen. 
i) Die Friedrich Ebert Str. wird zukünftig ohnehin noch zusätzliche Verkehrsbelastungen aufnehmen müssen 

Stichwort Bauvorhaben Theodor Heuss Str./Ecke Friedrich Ebert Str., sowie die aktuell noch brach liegenden 
Flächen (Gelände Spreng), da deren Erschließung nur über die Friedrich Ebert Str. möglich ist. 

j) Mit dem zusätzlichen Verkehr wird auch die Lärm‐ und Schadstoffbelastung weiter zunehmen. Es ist nicht 
nachvollziehbar warum nur einzelne Gebäude in der ersten Reihe diese negativen Auswirkungen spüren 
sollen. 

k) Der Charakter des gesamten Viertels wird sich weiter verändern und dies leider nicht zum Besten 
l) Die Verdichtung hier und insgesamt  in diesem Viertel haben in den letzten Jahren die Wohn‐ und damit 

Lebensqualität schon jetzt sinken lassen 
m) Nur weil das Gelände im bevölkerungsreichsten Stadtteil liegt kann es doch nicht automatisch heißen dieses 

Grundstück bis zur maximalen Grenze auszureizen 
n) Wo bleibt die Fürsorgepflicht der Stadt für die bereits dort lebenden Bewohner? 

 
 
Bei allem Verständnis für die Wünsche des Bauherren ist das Bauvorhaben in der aktuellen Version und Dimension 
abzulehnen. 
 
Freundliche Grüße 
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Stadtplanungsamt 
Herr Münster 
 
 
Stellungnahme  
Verkehrsbelastung Lessingstraße durch Bauprojekt In-Quartier  
 
Sehr geehrter Herr Münster,  
 
durch das Bauprojekt In-Quartier ist in der Lessingstrasse mit einer noch weiteren hohen 
Verkehrsbelastung durch Schleichverkehr in Richtung Regensburger Straße zu rechnen - 
wie jetzt auch schon. 
Der Schleichverkehr ist jetzt schon unerträglich und wird weiter zunehmen, da die 
Lessingstraße eine beliebte Abkürzungstrecke ist um in den Süden von Ingolstadt zu 
kommen.  
 
Im Erschließungskonzept für das In-Quartier wird die süd-westlich angrenzende 
Lessingstraße nicht explizit als Verkehrsanbindung aufgeführt, es ist aber damit zu rechnen, 
dass viele Anwohner des In-Quartiers diese Straße als Schleichweg benutzen werden, um in 
den Süden der Stadt zu gelangen und damit auch mehre Ampeln der Hauptverkehrstrassen 
zu umgehen. (u.a. Knotenpunkt Goethestraße Friedrich-Ebert-Straße. (Siehe 
Verkehrsuntersuchung BSV) 
 
 
Antrag: 
 
Es müssen wirksame Maßnahmen ergriffen werden, (Spielstrasse, Fahrradstrasse, 
Einbahnstrassenregelung, …)  
um den Schleichverkehr zu unterbinden und um diese Straße unattraktiv für den 
Schleichverkehr zu machen, denn verschiedene Maßnahmen waren bisher 
wirkungslos.  
 
 
Denn: 
 
(Auszug Stadtentwicklung): 
STADTENTWICKLUNGSPLANUNG FÜR EIN LEBENSWERTES INGOLSTADT 
Ingolstadt ist eine wachsende Stadt. Eine wichtige Antriebsfeder Ingolstädter Handelns ist 
die Frage: Wie kann man den Ingolstädter Bürgerinnen und Bürgern ein attraktives Arbeits-, 
Lebens- und Wohnumfeld schaffen?! Stadtplanerische Konzepte legen eine wichtige Basis 
dafür. Diese Konzepte werden in der Rubrik Stadtentwicklung vorgestellt. 
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(Auszug Verkehrsentwicklungsplan 2017 Leitsätze): 
u.a.  
Steigerung der Lebens- und Umweltqualität 
Verbesserung der Verkehrssicherheit 
 
Fazit: 
Das heißt, auch wir Anlieger zum In-Quartier möchten das Verspechen der Stadt – 
attraktives Lebens- und Wohnumfeld für uns in Anspruch nehmen. Ebenso eine Steigerung 
der Lebens- und Umweltqualität. Denn es gilt doch für alle Ingolstädter! 
Und damit weiterer Wohnraum und die damit hohe einhergehende Verkehrsbelastung nicht 
zu unsren Ungunsten geht.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
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Ich bitte um eine kurze Eingangsbestätigung bzw. Rückmeldung, falls der Einspruch per Post zu erfolgen 
hat. 
  
  
Mit freundlichen Grüßen, 
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Von:
Gesendet: Freitag, 24. Februar 2023 23:16
An: verbindliche Bauleitplanung
Betreff: Einspruchsantrag IN Quartier
Anlagen: Einspruchsantrag IN Quartier.pdf

ACHTUNG: Diese E‐Mail kommt von extern. Seien Sie beim Klicken auf Links und beim Öffnen von Dateianhängen 
besonders vorsichtig! 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
anbei sende ich Ihnen meinen Einspruchsantrag zu dem Bebauungs- und Grünordnungsplan Nr. 155 F des 
IN Quartiers vom 28.10.22 zu.  
  
  
Mit freundlichen Grüßen 
  

 
  
 

 m  H   B   m  
    M   

 

Virenfrei.www.avast.com 

 



 
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau                 

          
 

       
 

 
 

 
 
Stadtplanungsamt – Verbindliche Bauleitplanung 
 
Technisches Rathaus 
Spitalstraße 3 
 
85049 Ingolstadt 
 
                         Ingolstadt, 24. Februar 2023 

 
Einspruchsantrag gegen aktuelle Planung IN Quartier 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
anbei sende ich Ihnen meinen Einspruchsantrag zu dem Bebauungs- und Grünordnungsplan 
Nr. 155 F des IN Quartiers vom 28.10.22 zu.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Anlagen  
 



 
 

1. Verkehrskonzept Friedrich-Ebert-Str. und Quartier 
 
Als langjähriger Bewohner des Viertels und Anwohner der  kenne 
ich das Verkehrsaufkommen dort genau und sehe hier kaum Kapazitäten für eine 
weitere Verdichtung des Verkehrs. Um hier für mehrere Tausend neue Mitbürger ein 
tragbares Verkehrskonzept zu erlangen, wäre für mich eine maximale Anzahl an 
Abfließmöglichkeiten eine Grundvoraussetzung. Konkret mangelt es an einer 
weiteren Zufahrt von der Ostseite. 
Mit dem jetzigen Konzept wird es zu einer massiven Überlastung der Friedrich-Ebert-
Str. und deren Anbindungsstellen kommen. Insbesondere in Stoßzeiten morgens in 
Richtung Westen (z.B. Audi) und gegen Feierabend entgegengesetzt. Ebenfalls 
kritisch an der Kreuzung Friedrich-Ebert-Str./Uhlandstr./Quartier wird das Einfädeln in 
den Verkehr sein. Was eine Zusammenführung zweier auf einen Fahrstreifen bei 
hoher Verkehrsdichte bedeutet, muss denke ich nicht näher erläutert werden. 
Zusätzlich werden bei Fahrt in nördlicher Richtung eventuelle Lücken durch die 
Quartiersausfahrten aufgefüllt, was den Anwohnern und dem dort ansässigen 
Gewerbe nördlich der Kreuzung ein Ausfahren aus den Grundstücken in die 
Friedrich-Ebert-Str. zumindest tageszeitabhängig massiv erschwert. 
Die Ausfahrt aus dem Grundstück der HS-Nr.78/ 78a in Richtung Süden wird 
aufgrund der Abbiegespur in das Quartier und den zu erwartenden Rückstauungen 
kaum noch möglich sein. 
Stau ist nicht zuletzt auch aus Umweltgründen zu vermeiden. 

 
 

2. Beschattung der Bestandsbauten/ angemessene Bauhöhe in direkter Nähe 
 
Durch den geringen Abstand zu den Bestandsbauten und der im Verlauf des 
Wettbewerbs und Verfahrens in meiner Wahrnehmung immer weiter expandierenden 
Wohnungsmaximierung wird den Anwohnern in nordwestlicher Lage eine sehr hohe 
Beschattung und Verdunklungen der Räume zugemutet.  
Eine gestufte Bauhöhe mit Übergang und deutlich geringere Gebäudehöhen im 
Bereich angrenzender Bestandsbauten würde hier Abhilfe schaffen und wäre denke 
ich ein guter Kompromiss (auch optisch), um auch den Bestandsbewohnern weiterhin 
ein wohnenswertes Quartier zu bieten.  
 
 
 
Ich bitte Sie hier eindringlich nachzubessern. 
Danke 
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Von:
Gesendet: Sonntag, 26. Februar 2023 21:02
An: verbindliche Bauleitplanung
Betreff: Antraege zu Bebauungsplan IN-Quartier (115F)
Anlagen: 230226_Einspruchantrag_streifinger_INQuartier_I.pdf; 230226

_Einspruchantrag_streifinger_INQuartier_II.pdf

ACHTUNG: Diese E-Mail kommt von extern. Seien Sie beim Klicken auf Links und beim Öffnen von 
Dateianhängen besonders vorsichtig! 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
anbei sende Ich Ihnen zwei Anträge zum Bebaungsplan zum IN Quartier 
(115F) des ehemaligen Rieter Geländes. 
 
Bitte bestaetigen Sie mir den Empfang dieser Antraege. 
 
Falls Sie Fragen zu meinen Antraegen haben, koennen Sie mich auch telefonisch unter  
erreichen. 
 
mfg 
 

 
 



          26.02.2023 

 

 

 

 

 

Antrag: Schutz des Wohnbestandes vor  zusätzliche Verschattung 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Ich schliesse mich dem Antrag der BZA Nordost „Schutz des Wohnbestandes durch zusätzliche Ver-

schattung“ an. Ausschlaggebend war auch die Betrachtung der Vogelperspektive. (s. Abbildung 1 bis 

Abbildung 4) des Projektes. 

Ich bitte bei der Prüfung noch folgende Punkte zu berücksichtigen (soweit nicht schon geschehen) 

A) Nach DIN EN 17037 wird das Tageslicht in den Gebäuden bewertet. 

Ist die Bewertung zur Besonnung der Nachbargebäude nach „Anla-

ge_13_Verschattungsgutachten.PDF“ mit der Software Shadow Analysis 2, DeltaCodes Sp. 

[220714_IQ_VST.sa] anhand der DIN EN 17037 ausgewertet worden?  

Es sieht aus, als ob hier auch hier lediglich  die Fassade bewertet sind und nicht die Innen-

räume. 

Basis meiner Annahme s. Link 
https://www.dabonline.de/wp-content/uploads/2021/01/Leitfaden-DIN-EN-17037-Tageslicht-in-Gebaeuden.pdf 

B) Falls ja wurden die dicken Wände des Hauses  dabei mit berück-

sichtigt? 

C) Falls nein, ist die Bewertung nach DIN EN 17037 anhand der Fassade für die Nachbargebäu-

de anwendbar? 

D) In der „Anlage_06_08_Hochhauskonzept.PDF“ ist folgende Vorgabe zur Beschattung aufge-
fuehrt: 
„Abstandsflächen:   
Grundsätzlich sind die Abstandsflächen bei Hochhäusern gemäß den Vorgaben der BayBO einzuhalten. Die Ab-
standsflächen nach BayBO garantieren eine Mindestbesonnung und –belichtung. 
Für Hochhäuser ist der Maßstab üblich, nach dem durch das Hochhaus kein anderes Gebäude an  
einem mittleren Wintertag länger als zwei Stunden verschattet werden darf. Zu berücksichtigen sind  
auch die Wirkung von Fassadenmaterialien und Fassadenfarben in Hinblick auf Reflexionen. „ 
https://www.ingolstadt de/output/download.php?fid=3052.7868.1 PDF 

 
Deckt die Bewertung das Verschattungsgutachten eine max Verschattung von 2 Stunden bei 
einem mittleren Wintertag (nach Wiki 17.Januar) mit ab, bzw. welche Verschattung entsteht an 
den Nachbarhäusern mit diesen Angaben ? 
 

E) Nach welchen Kriterien wurde für die Bewertung nach DIN EN 17037 die Empfehlungsstufe 

„gering“ (schlechteste Stufe) und der 21.März (längstmöglicher Tag) herangezogen 

und kann die Bewertung nicht auch mit anwohnerfreundlicheren Kriterien durchführet werden? 

 

Danke für Ihre Bemühungen 



 

 

Abbildung 1: Links Ausschnitt Vogelperspektive IN-Quartier  

  Rechts Auschnitt Vogelperspektive (vor Abriss)  

Abbildung 2:   

Abbildung 3: Friedrich Ebert Strasse 74 

 

 



Abbildung 4: Nachbargebäude  

 

 



          26.02.2023 

 

 

 

 

 

Antrag: Aufzeigen der Sicherstellung, dass während der Abtragungsarbeiten 

des Erdreiches keine gesundheitsgefährdenden Stoffe austreten. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Aus der letzten BZA Sitzung war zu entnehmen, dass das ehemalige Rietergelände 

sehr aufwendig „dekontaminiert“ werden muss.  (Abtragung einer relativ großen Erd-

schicht) 

Als Bewohner der  kann ich die Bauarbeiten beobachten 

und feststellen, dass die Bauarbeiten augenscheinlich sehr professionell ablaufen 

(Annahme). 

Jedoch ist es nicht bewertbar, inwieweit sicher gestellt ist, dass keine gesundheits-

schädlichen Stoffe beim Abtragen des Erdreiches austreten.  

(Seit Beginn der Bauarbeiten haben wir eine sehr hohe Staubentwicklung an und in 

unserem Haus.) 

Daher der Antrag aufzuzeigen, ob und wie sicher gestellt wird, dass bei der Erdab-

tragung keine gesundheitsgefährdenden Stoffe austreten,  

oder ob grundsätzlich zu befürchten ist, dass die nähere Umgebung und damit die 

Anwohner gesundheitsgefährdenden Stoffen ausgesetzt sein können. 

 

mfG 
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Von:
Gesendet: Sonntag, 26. Februar 2023 17:39
An: verbindliche Bauleitplanung
Cc:
Betreff: IN-Quartier, Bebauungsplan,  - 
Anlagen: Antrag Denkmal.pdf; Unterlagen Denkschutz Anlage.pdf

ACHTUNG: Diese E‐Mail kommt von extern. Seien Sie beim Klicken auf Links und beim Öffnen von Dateianhängen 
besonders vorsichtig! 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Anhang senden wir Ihnen fristgerecht unsere Einwände, Anliegen betreffend der Bebauung des ehemaligen 
Rieter‐Geländes 
alias IN‐Quartier. 
Für eine Eingangsbestätigung bedanken wir uns im Voraus bei Ihnen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Gesendet von Mail für Windows 
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Von:
Gesendet: Mittwoch, 1. März 2023 12:41
An: verbindliche Bauleitplanung
Betreff: InQuartier
Anlagen: IMG-20230228-WA0004.jpeg; IMG-20230228-WA0000.jpeg; 20230301_123339.jpg; 

20230301_123332.jpg; 20230301_123310.jpg

ACHTUNG: Diese E‐Mail kommt von extern. Seien Sie beim Klicken auf Links und beim Öffnen von Dateianhängen 
besonders vorsichtig! 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
anbei weitere Unterschriften zugehörig zur Stellungnahme "Anwohner der Anzengruber und Stormstraße und 
weiterer Betroffener" der schon bei Ihnen eingegangen ist. Die Originale werden nachgereicht. 
 
Mit freundlichen Grüßen  

  














